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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1992

Norm

ASVG §135 Abs3

ASVG §361 Abs3

Rechtssatz

Das Besorgen des Krankenscheines dient der Geltendmachung eines Anspruchs auf Leistungen der

Krankenversicherung aus dem Versicherungsfall der Krankheit, der aber nicht zu den vermögensrechtlichen

Ansprüchen zu zählen ist. Das Besorgen des Krankenscheines zählt deshalb nicht unmittelbar zur Erledigung von

Vermögensangelegenheiten, es ist ihr aber gleichzuhalten.
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